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UPU 1900 – der Letzttag ist und bleibt der 31. Dezember 1900 – 
Schlusspunkt unter eine «never ending story»:

Letzter Gültigkeitstag von Briefmarken mit im Voraus beschränkter 
Gültigkeit

von Giovanni Balimann, CPhH/AIJP

Die bis Ende 1960 erschienenen Sonder-, Werbe- und Ge-
denkmarken sowie die bis Ende 1963 herausgegebenen Pro-
Juventute-, Bundesfeier- und Flugpostmarken hatten eine 
beschränkte Gültigkeitsdauer, was in den Katalogen entspre-
chend vermerkt und von den Sammlern akzeptiert wird. Es 
hat natürlich immer wieder Wertzeichen gegeben, welche 
nach dem im Voraus angekündigten letzten Gültigkeitstag  
gestempelt worden sind (sog. «Zuspätverwendungen»; vgl. 
SBZ Nr. 7–8/2019, Seite 272); doch daraus eine offiziell ver-
längerte Gültigkeitsdauer ableiten zu wollen, ist ebenso unzu-
lässig wie absurd.

Ein nicht enden wollender Streitfall in dieser Beziehung 
sind die 1900 erschienenen drei Sondermarken und zwei Son-
derpostkarten zum UPU-Jubiläum, obschon auch bei diesen 
die Faktenlage klar und eindeutig ist: in der Verfügung Nr. 85 
«Jubiläumspostwertzeichen» vom 1. Juni 1900 liest man:

«Den 31. Dezember um Mitternacht verlieren diese Post-
wertzeichen ihre Gültigkeit und es werden die Postsendungen, 
welche vom 1. Januar 1901 an mit Jubiläumsfrankomarken 
versehen sind, als unfrankiert behandelt. Immerhin werden die 
mit Jubiläumspostwertzeichen frankierten Sendungen, die am 
1. Januar 1901 bei der ersten Leerung noch in den Briefkasten 
vorgefunden werden, unbeanstandet befördert. Die Jubiläums-
postkarten können im internen Verkehr vom 1. Januar 1901 an 
nach der ersten Briefkastenleerung nicht mehr Beförderung er-
halten; soweit diese dem Aufgeber nicht zurückgegeben werden 
können, fallen sie somit gemäss dem Posttaxengesetz unter die 
unbestellbaren Postsendungen; im Verkehr mit dem Auslande 
werden solche Postkarten als nicht frankiert, d. h. als mit ungül-
tigen Wertzeichen frankiert ausgeliefert.»

Dieser Sachverhalt wurde mit Verfügung Nr. 193 «Jubi-
läumspostwertzeichen» vom 13. Dezember 1900 den Poststel-
len mit identischem Wortlaut in Erinnerung gerufen, und mit 
Verfügung Nr. 196 «Jubiläumspostwertzeichen» vom 20. De-
zember 1900 wurde mitgeteilt:

«Die Poststellen werden hiermit benachrichtigt, dass die Ver-
fügung Nr. 193 von 1900 betreffend Jubiläumspostwertzeichen 
ihnen dieser Tage auf Karten gedruckt zugehen wird. Diese 
Separat-Ausgabe ist an geeigneter Stelle im Schalterraum in der 
Weise anzubringen, dass sie vom Wertzeichen kaufenden Pub-
likum leicht wahrgenommen werden kann.»

Diese Texte sind an Eindeutigkeit wohl nicht zu übertref-
fen, und «unbeanstandet» heisst in keiner Weise «unbeschränkt 

gültig»! Es ist deshalb unverständlich, dass noch über 100 Jahre 
später Fundamentalisten und selbsternannte «Pioniere» diesen 
Sachverhalten bestreiten und behaupten, die Jubiläumsmarken 
seien am 1. Januar 1901 noch den ganzen Tag frankaturgültig 
gewesen!

Den Katalogherausgebern möchte ich dringend anraten, die 
unselige Angabe «Gültigkeitsdauer aller Marken Weltpost-
verein: 1. Januar 1901» wieder durch den korrekten Sachver-
halt «Gültigkeitsdauer: 31. Dezember 1900» zu ersetzen, dafür 
irgendwo in der Einleitung an gut sichtbarer Stelle folgenden 
allgemeingültigen Hinweis anzubringen und bei der UPU-
Ausgabe von 1900 zu wiederholen: 

«Mit Briefmarken beschränkter Gültigkeitsdauer frankier-
te Sendungen, welche bei der ersten Leerung nach dem letz-
ten Gültigkeitstag der Wertzeichen in Briefkästen vorgefunden 
wurden, wurden von der Post noch ohne Beanstandung (d. h. 
ohne Taxierung) befördert.»

Und den Verfechtern einer «verlängerten Gültigkeit» der 
UPU-Sondermarken rate ich, ihre Energie doch für sinnvolle-
re Forschungen aufzuwenden, als gegen unbestreitbare Fakten 
anzukämpfen; sonst könnten sie sich nämlich bald im Dunst-
kreis der «Mondlandungs-Leugner» wiederfinden … n

Damit schliessen wir dieses Thema in der SBZ endgültig ab 
und der «selbsternannte Pionier» A. D. (Name der Redaktion 
bekannt) wäre gut beraten, seine zum Teil ehrverletzenden und 
in aggressivem Ton verfassten E-Mails an verschiedene Expo-
nenten der Schweizer Philatelie inskünftig zu unterlassen.

Hans Schwarz, Chefredaktor SBZ
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